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Lesehilfe zur Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes Köln (EHZK) 

1. Allgemeine Informationen 

 Beschluss EHZK 2013 Entwurf Fortschreibung EHZK 2020 

Erhebungszeitraum 2007 - 2008 2016 - 2017 

Anzahl der Betriebe/ Verkaufsfläche in m²/ Um-
satz in Mio. € 

7.559/ 1.544.565/ 6.195,5 6.502/ 1.515.425/ 6.596,9 

Zentrale Versorgungsbereiche (davon ge-
plante Zentren)/ Sonderstandorte  

81 (2)/ 11 79 (5)/ 10 (SO Bonner Wall wird nicht fortgeschrieben) 

2. Steuerungs- und Ansiedlungsregelungen 

innerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 

City/ Bezirkszentrum/ Bezirksteilzentrum/ 
Stadtteilzentrum 

 keine Änderungen 

Nahversorgungszentrum  

Ansiedlung oder Erweiterung von Betrieben mit nahversorgungsrele-
vantem Kernsortiment nun großflächig ohne Einzelfallprüfung mög-
lich. 

außerhalb zentraler Versorgungsbereiche 

Nahversorgungslagen 

 Ansiedlung oder Erweiterung von Betrieben mit zentren- und nicht 
zentrenrelevantem Kernsortiment nun kleinflächig ohne Einzelfallprü-
fung möglich. 

sonstige städtebaulich integrierte Lagen vorher: sonstige Lage, siedlungsräum-
lich integriert 

 Beim Vorliegen besonderer städtebaulicher Gründe können in 
klar definierten Ausnahmefällen nun im 700 m-Radius um einen 
ZVB Ansiedlungen/ Erweiterungen von Betrieben mit nahversor-
gungsrelevantem Kernsortiment auch großflächig möglich ge-
macht werden. 

 Ansiedlung oder Erweiterung von Betrieben mit nicht zentrenrele-
vantem Kernsortiment ist nun kleinflächig ohne Einzelfallprüfung 
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möglich. Dies betrifft auch Ansiedlung oder Erweiterung im 700 
m–Radius um einen zentralen Versorgungsbereich.  

städtebaulich nicht integrierte Lagen 

 Sonderstandorte 

 

 

 

 v. a. Gewerbe-/ Industriegebiete 

vorher: 

 Sonderstandorte 

 

 

 

 sonstige Lagen: Gewerbe-/ Indust-
riegebiete 

 

 Ansiedlung oder Erweiterung von Betrieben mit nicht zentrenrele-
vantem Kernsortiment ist nun kleinflächig ohne Einzelfallprüfung 
möglich. Bei großflächigen Betrieben mit nicht zentrenrelevantem 
Kernsortiment wird nach ASB (Ansiedlung möglich) und GIB 
(nach LEP nicht zulässig) unterschieden. 
 

 Ansiedlung oder Erweiterung von Betrieben mit nahversorgungs-
relevantem Kernsortiment ist grundsätzlich städtebaulich weiter-
hin nicht erwünscht. Eine Ausnahme gibt es im Einzelfall an gro-
ßen Arbeitsplatz-/ Bürostandorten. Hier sind ausnahmsweise 
kleine Lebensmittelgeschäfte, Kioske und Bäckereien zur Versor-
gung der Beschäftigten möglich wenn besondere städtebauliche 
Gründe vorliegen. 

 Ansiedlung oder Erweiterung von Betrieben mit nicht zentrenrele-
vantem Kernsortiment ist im ASB nach LEP grundsätzlich klein- 
und großflächig möglich, aber städtebaulich nicht erwünscht. Eine 
Ausnahme bleiben Auto-/ Motorradhandel sowie –zubehör unter-
halb der Schwelle von § 11 Abs. 3 BauNVO, Baustoffhandel, 
Baumaschinen mit zentrenrelevanten Randsortimenten von max. 
10 % der VKF. Im GIB sind großflächige Betriebe mit nicht zen-
trenrelevanten Kernsortimenten nach LEP nicht zulässig. 

Sortimentsliste  Keine inhaltlichen Änderungen 

 


